
MITGLIEDSCHAFTSBEDINGUNGEN 

(Stand ab 01.01.2024)  
Die Grundlage jeder Mitgliedschaft ist ein vollständig ausgefüllter Antrag auf 
Mitgliedschaft der Smart Community Solution  
Mitgliedschaften sind möglich für natürliche und juristische Personen, 
Unternehmen, Institutionen und Organisationen aller Art sowie Körperschaften und 
Personengesellschaften.  
Es gilt eine Mindestmitgliedschaftsdauer von 1 Jahr, diese verlängert sich 
automatisch jeweils um 1 Jahr, sofern die Mitgliedschaft nicht bis zum 30 
November des laufenden Jahres gekündigt wird.  

MITGLIEDSCHAFT  
Entsprechend unserer Statuten, stehen die Leistungen der Smart Community 
Solution ausschließlich unseren Mitgliedern zur Verfügung.  

Die Fördermitgliedschaft  
Ein Fördermitglied ist eine natürliche Person welche einen Förderbeitrag leistet, 
unabhängig davon, ob sie Leistungen der Smart Community Solution in Anspruch 
nimmt oder nicht. Ein Fördermitglied fördert und unterstützt den Zweck und die 
Ziele der Smart Community Solution mit besten Wissen und Gewissen. Ein 
Fördermitglied ist zur kostenlosen Nutzung aller Standardleistungen der Smart 
Community Solution berechtigt und erhält eine Ermäßigung um 25% auf alle 
kostenpflichtigen Leistungen der Smart Community Solution.  

Institutionelles Mitglied  
Ein Institutionelles Mitglied ist ein Verein oder Unternehmen - juristische Person - 
welche einen Förderbeitrag leistet, unabhängig davon, ob sie Leistungen der Smart 
Community Solution in Anspruch nimmt oder nicht. Ein Institutionelles Mitglied 
fördert und unterstützt als Institution den Zweck und die Ziele der Smart Community 
Solution. Der Vorstand oder die Geschäftsführung (maximal 3 Personen) der 
fördernden Institution sind zur kostenlosen Nutzung aller Standardleistungen der 
Smart Community Solution berechtigt, sind zu kostenpflichtigen Schulungs- und 
Ausbildungsprogrammen als eine Institution eingeladen und erhalten eine 
Ermäßigung um 25% auf weitere kostenpflichtige Leistungen der Smart Community 
Solution. 

Mitgliedsbeitrag  
Eine Fördermitgliedschaft kommt durch Bewilligung des Antrags auf Mitgliedschaft 
durch den Vorstand der SCS sowie durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrags auf das 
Konto der Smart Community Solution BAWAG P.S.K IBAN AT 21 6000 0102 1034 
9850 BIC BAWAATWW zustande. Die Mitgliedschaft hat eine Mindestlaufzeit von 
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einen Jahr und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr bei 
Nichtkündigung bis zum 30. November.  
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt: 
Fördermitgliedschaft                           pro Jahr €350.- 
Institutioneller Fördermitgliedsbeitrag pro Jahr €950.-  

Es gelten uneingeschränkt die AGB´s der Smart Community Solution. 

als

Fördermitglied, 



als

Institutionelles Mitglied       


Antragsteller-in  

Titel:___________


Name:_______________________           


Vorname:_______________________


Straße:______________________________________________


Ort:_________________________________________________                            


eMail:_______________________________________________


Telefon:______________________________________________


als Vertreter-in des Vereins - der Firma 

Verein/ Firma:________________________________________


Webseite:____________________________________________


Straße:_______________________________________________


Ort:__________________________________________________


Land:_________________________________________________


Datum                               Unterschrift
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